
 
Anmeldung zu Prüfungen des Hauptdiploms im Studiengang In-
formatik nach der Prüfungsordnung von 1996 

Matrikel-Nr.:  Achtung: Anmeldungen zu mündlichen Prüfungen  
müssen spätestens 2 Wochen vor dem entspre-
chenden Prüfungstermin beim Zentrum für Studien-
angelegenheiten eingehen. 

 
Name, Vorname:  _______________________________________________________ 

Telefon / e-mail / Fax  __________________________________________________ 
      (Bitte leserlich ausfüllen!) 

Dem Antrag sind beigefügt: (soweit diese Unterlagen noch nicht vorliegen) 
Nachweis über das bisherige Studium (nur bei Hochschul- oder Studiengangwechsel), 
Vorleistungen für das Nebenfach, 
Vertiefungsgebiet (6 SWS) 

  
Zulassung von Zuhörern  ja    nein  Gruppenprüfung  ja    nein 
Hiermit melde ich folgende Prüfungen an: 

 7000 Informatik I (Theoretische Informatik) Prüfer:___________________Termin:______________ 
Prüfungsgebiete:____________________  
(2 StV)____________________________ Unterschrift des Prüfers:_________________________ 

 7100 Informatik II (Praktische Informatik)  Prüfer:___________________Termin:______________ 
 Prüfungsgebiete:____________________   
 (2 StV)____________________________ Unterschrift des Prüfers:_________________________ 

 7200 Informatik III (Vertiefungsgebiet)  Prüfer:__________________Termin:_______________ 
 Prüfungsgebiete: ___________________  
 _________________________________ Unterschrift des Prüfers:_________________________ 

 Nebenfach:  (bitte nur die auf der Rückseite aufgeführten Prüfungsnummern verwenden) 
Prüfungsgebiete: ______________ 
____________________________ Prüfer:_____________________Termin:_________________ 
____________________________ 
____________________________ Unterschrift des Prüfers:______________________________ 
 

A c h t u n g: 
Ich habe an keiner wissenschaftlichen Hochschule eine Diplom-Vorprüfung oder Diplomprüfung im Studiengang Informatik 
oder einem verwandten Studiengang nicht oder endgültig nicht bestanden, meinen Prüfungsanspruch durch Versäumnis 
einer Wiederholungsfrist nicht verloren und befinde mich nicht in einem anderen Prüfungsverfahren. 
 
Mit einer Prüfungsanmeldung gehen Sie grundsätzlich eine Verpflichtung zur Teilnahme an der betreffenden Prüfung ein. 
Sind Sie daran gehindert, Ihre Prüfungsverpflichtung zu erfüllen, müssen Sie dies dem Zentrum für Studienangelegenheiten 
unverzüglich mitteilen, § 9 Abs. 2 DPO. Bei krankheitsbedingter Verhinderung müssen Atteste spätestens sieben Tage nach 
einer Prüfung beim Zentrum für Studienangelegenheiten eingegangen sein. Außerhalb der Sprechstunden können Abmel-
dungen und Atteste auch in den Briefkasten im Vorraum des Zentrums für Studienangelegenheiten eingeworfen oder posta-
lisch oder durch einen Bevollmächtigten zugestellt werden. Unabhängig hiervon haben Sie nach den Bestimmungen der für 
Sie geltenden Prüfungsordnung auch die Möglichkeit, sich bis zu sieben Tagen vor einer Prüfung ohne weitere Nachweise 
abzumelden. Verwenden Sie hierzu bitte möglichst die Vordrucke, die im Vorraum des Zentrums für Studienangelegenheiten 
ausliegen. Ich habe an keiner wissenschaftlichen Hochschule eine Diplom-Vorprüfung oder Diplomprüfung im Studiengang 
Informatik oder einem verwandten Studiengang nicht oder endgültig nicht bestanden, meinen Prüfungsanspruch durch Ver-
säumnis einer Wiederholungsfrist nicht verloren und befinde mich nicht in einem anderen Prüfungsverfahren.  

 
Dortmund, den____________________  ________________________________ 
        (Unterschrift des Antragstellers)   
 
Stammvorlesungen und Vorleistung Informatik III siehe Rückseite! 



Stammvorlesungen Informatik I  
(Theoretische Informatik) 

Stammvorlesungen Informatik II  
(Praktische Informatik) 

Theorie der Programmiersprachen TP Betriebssysteme BS 
Logische Systeme der Informatik LSI Graphische Systeme GS 
Theorie des Logikentwurfs TDL Künstliche Intelligenz KI 
Komplexitätstheorie KT Programmiersprachen und ihre Übersetzer PSÜ 
Effiziente Algorithmen EA Rechnernetze und verteilte Systeme RvS 
Darstellung, Verarbeitung und Erwerb DVEW Rechnerarchitektur RA 
von Wissen  Softwaretechnologie ST 
Modellgestützte Analyse und Optimie-
rung 

MAO Informationssysteme IS 

  Mensch-Maschine-Interaktion MMI 
  Eingebettete Systeme ES 
 
 
Informatik III 
 
Die Leistungsnachweise der Lehrveranstaltungen für die Zulassung der Informatik III-Prüfung (6 SWS ein-
schließlich Übungen) dürfen nicht Lehrveranstaltungen der Prüfungen der Theoretischen bzw. der Praktischen 
Informatik sein.  
 
Vorlesung SWS Stempel / Unterschrift d. Lehren-

den 
   

 
 

   
 
 

  
Nebenfächer 
 
7400 Betriebswirtschaftslehre (mündlich) 
7410 Biologie (mündlich) 
7425 Elektrotechnik (mündlich oder schriftlich – bitte angeben) 
7440 Erziehungswissenschaft (mündlich) 
7450 Kunst wissenschaftliche Version (mündlich) 
7460 Kunst künstlerisch-wissenschaftliche Version (mündlich) 
7470 MB Fluidenergiemaschinen (Klausur) 
7480 MB Technologie (Klausur) 
7491 MB Organisation Fabrikorga. I u. Mat.flu.sys. (Klausur) 
7492 MB Organisation Produk.steu. I u. Pla.log.Systeme. I (Klausur) 
7500 Mathematik (mündlich) 
7510 Musik (mündlich) 
7520 Philosophie (mündlich) 
7530 Physik (mündlich) 
7540 Psychologie (mündlich) 
7550 Raumplanung (mündlich) 
7560 Soziologie (mündlich) 
7570 Sprachwissenschaft Deutsch (mündlich) 
7580 Sprachwissenschaft Englisch (mündlich) 
7590 Statistik (mündlich) 
7600 Theoretische Medizin (mündlich) 
7610 Volkswirtschaftslehre (mündlich) 
7620 Astronomie (mündlich) 
7630 Chemie (mündlich) 
7640 Sport (mündlich) 
7650 Geschichte (mündlich) 
 


